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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 – 12.00 h und 15.00 – 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 – 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

AM 17.05.2024 IST DIE PRAXIS AUFGRUND  
EINER FORTBILDUNG GESCHLOSSEN. 

Vertretung:  
Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  
91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  
 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten, steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. 
zahnnotdienst.info. 
 
 
 
 
 

Praxis Rettig, Markersbacher Str. 7, 
 91619 Obernzenn 

 

Die Praxis bleibt am Mittwoch, 08.05.2024 wegen 
Fortbildung geschlossen. Am Freitag, 10.05.2024 ist 

die Praxis wie gewohnt besetzt. 
 

Und vom 19.05.2024 bis 31.05.2024 ist die Praxis 
wegen Pfingsturlaub geschlossen. 

Am Montag, 03.06.2024 ist die Praxis wie gewohnt 
besetzt. 

 

Vertretung: 
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997  
und alle anwesenden Ärzte 

 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 
diensthabende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

NorA-Bürgerbus 
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Abfallentsorgung 
 

Papiertonne 
Dienstag, 30.04.2024 
Montag, 03.06.2024 
 

Gelber Sack 
Montag, 06.05.2024 
Montag, 03.06.2024 
 

Restmüll 
Montag, 06.05.2024 
Dienstag, 21.05.2024 
Montag, 03.06.2024 
 

Biomüll 
Freitag, 03.05.2024 
Donnerstag, 16.05.2024 
Freitag, 31.05.2024 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Der Wertstoffhof hat am Freitag, 10.05.2024 und am 
Samstag, 11.05.2024 geschlossen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 
   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 
½ cbm  30,00 € 
Kleinstmenge  10,00 € 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

▪ Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
▪ Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
▪ Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
▪ Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2024 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 
½ cbm   5,00 € 
Kleinstmenge  2,50 € 

Aus dem Rathaus 

 

Amts- und Mitteilungsblatt Juni 2024 
Redaktionsschluss: 16.05.2024 

Erscheinungstermin: 25.05.2024 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              katharina.naus@flachslanden.de 
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Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
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Monats 

 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 – 18.00 Uhr  
Samstag                              08.00 – 09.00 Uhr  
 
 

Erweiterung des Wärmenetzes 
Flachslanden 

 

Die Planungen für die Erweiterung des Wärmenetzes 
Flachslanden gehen nun mit großen Schritten weiter. 
Am 27.03.2024 haben wir in die Mehrzweckhalle zu 
einem Informationsabend eingeladen und fast 300 
Bürgerinnen und Bürger sind gekommen. 
 

Christian Schwarz von der Fa. eco:net aus Ulsenheim 
zeigte auf, warum aktuell die Möglichkeit besteht, 
das seit 2016 laufende gemeindliche Wärmenetz zu 
erweitern. Die Fa. eco:net hat die Steuerung unseres 
Netzes eingerichtet und betreut sie seit der Inbe-
triebnahme. Zusätzlich wurde im Jahr 2022 ein Con-
tracting-Vertrag mit der Fa. eco:net abgeschlossen. 
Damit wurde die gesamte technische Betreuung an 
unsere Partnerfirma abgegeben. Das Know-How von 
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eco:net ermöglicht einen noch stabileren und wirt-
schaftlicheren Betrieb unseres Netzes. 
 

Nachdem der Förderbescheid für die Machbarkeits-
studie eingeganagen ist kann das Projekt der Erwei-
terung nun starten. Je nachdem wie viele Interessen-
ten für einen Anschluss vorhanden sind, wird der 
Ausbau des Netzes erfolgen. Der Ausbau kann grund-
sätzlich in allen Bereichen erfolgen, die noch nicht 
von den beiden vorhandenen Wärmenetzen Bayer 
und Imschloß versorgt werden. Eine Garantie für be-
stimmte Bereiche oder auch einzelne Anschlüsse 
kann zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht gege-
ben werden. Doppelstrukturen zweier Netze werden 
vermieden. 
 

 
 

Das Gebiet, in dem ein Anschluss an das Wärmenetz denkbar ist, 
ist gelb markiert 
 

In den nächsten Wochen werden Mitarbeiter der Fa. 
eco:net diejenigen Anwesen besuchen, deren Eigen-
tümer sich in unsere Interessentenliste eingetragen 
haben. Aktuell stehen wir bereits bei 122. Dabei wird 
der Wärmebedarf des Anwesens aufgenommen so-
wie der mögliche Verlauf der Wärmeleitung auf dem 
Grundstück. Auch Fördermöglichkeiten für den Haus-
anschluss können besprochen werden. Nach der ak-
tuellen Gesetzeslage bestehen nämlich nicht nur für 
das Wärmenetz selbst, sondern auch auch für die 
Maßnahmen in den privaten Anwesen Fördermög-
lichkeiten. 
 

Wenn wir wissen, wie viele Eigentümer Interesse an 
einem Anschluss haben, können wir auch das mögli-
che Versorgungsgebiet festlegen und den Anschluss- 
und den Wärmepreis kalkulieren. Die endgültige Ent-
scheidung darüber wird der Gemeinderat treffen. 
 

Es ist geplant, den Interessenten für einen Anschluss 
bis Herbst diesen Jahres ein Vertragsangebot durch 
die Neue Energie Markt Flachslanden zu machen. Bis 
dahin ist die Arbeit der Fa. eco:net selbstverständlich 
kostenlos und die Interessenbekundung unverbind-
lich. 
 

Alle Eigentümer im Gebiet einer möglichen Erweite-
rung haben noch bis 
 

10.05.2024 
 

die Möglichkeit einer Nachmeldung in die Interessen-
tenliste. 
 

Bitte beachten Sie: Sie bekommen nur dann ein An-
gebot zum Anschluss an das Wärmenetz, wenn Sie 
sich in die Interessentenliste eintragen. Dazu können 
Sie sich im Bürgerbüro unter 9111-0 oder post-
stelle@flachslanden.de melden. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 

Bürgersolarpark Flachslanden 
Bürgerbeteiligung 

 

 
 

Lage der beiden Anlagen des Bürgersolarparks Flachslanden 
 
 

 
 
 

mailto:poststelle@flachslanden.de
mailto:poststelle@flachslanden.de
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Aufmerksame Leser des Mitteilungsblatts wissen, 
dass sich der Marktgemeinderat schon seit längerer 
Zeit mit der Planung von zwei Freiflächen-Solaranla-
gen beschäftigt. Der Solarpark Rangenmühle zwi-
schen Borsbach und Kellern hat eine Fläche von über 
12 ha und der Solarpark Kettenhöfstetten nördlich 
von Kettenhöfstetten hat eine Fläche ca. 10 ha. Der 
Bebauungsplan des Solarparks Rangenmühle ist be-
reits rechtkräftig, der Bebauungsplan des Solarparks 
Kettenhöfstetten wird in Kürze voraussichtlich eben-
falls rechtskräftig werden. 
 

In der letzten Sitzung vom 02.04.2024 hat sich der 
Marktgemeinderat mit der Namensgebung und der 
Bürgerbeteiligung der beiden Solarparks beschäftigt. 
Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen wer-
den beide Solarparks als ein Projekt umgesetzt. Des-
halb wurde als Name für das gemeinsame Projekt 
„Bürgersolarpark Flachslanden“ festgelegt. Eigentü-
merin und Betreiberin des Bürgersolarparks Flachs-
landen ist die Neue Energie Markt Flachslanden UG. 
 

Selbstverständlich wird der Bürgersolarpark als rei-
ner Bürgersolarpark umgesetzt. Dazu wurden fol-
gende Beschlüsse gefasst: 
▪ Die Finanzierung erfolgt durch Bankdarlehen und 

eine Bürgerbeteiligung über eine Schwarmfinan-
zierung (Crowd-Funding) bis zu 1,5 Mio. € für Bür-
ger des Marktes Flachslanden und direkt an der 
Umsetzung des Solarparks beteiligte Personen. 
Eine Beteiligung wird allen Bürgerinnen und Bür-
gern des Marktes Flachslanden angeboten, die am 
01.08.2024 ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in 
Flachslanden haben. Als beteiligte Person wird die 
Naturenergie Zeilinger UG festgelegt. 

▪ Die Höhe der Bürgerbeteiligung beträgt 250 € bis 
25.000 € pro Person. 

▪ Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt ab dem 10. 
Jahr der Laufzeit über die restliche Laufzeit (10 
Jahre) zu jeweils gleichen Anteilen (10%). 

▪ Das Nachrangdarlehen wird mit 4 % + erfolgsab-
hängigen Bonuszahlungen verzinst. 

 

Im nächsten Mitteilungsblatt werden wir Sie über 
weitere Einzelheiten und die Registrierung des Be-
teiligungswunsches informieren. 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

Probealarm 
• 25. Mai 2024 
 
 

BEKANNTMACHUNG über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Euro-
pawahl am 9. Juni 2024 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Europawahl für den 
Markt Flachslanden wird in der Zeit von Dienstag, 21. 
Mai, bis Freitag, 24. Mai 2024 während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus, Schulstraße 2, 91604 
Flachslanden (barrierefrei) für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ih-
rer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht wer-
den, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. Wählen kann 
nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist o-
der einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann von Dienstag, 21. bis spätes-
tens Freitag, 24. Mai 2024, 12 Uhr im Rathaus, Schul-
straße 2, 91604 Flachslanden Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.  
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, erhalten spätestens am 19. Mai 
2024 eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für 
einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer 
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen be-
antragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung. 
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Landkreis Ansbach durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Landkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. 
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5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person. 
  

Der Wahlschein kann bis Freitag, 7. Juni 2024, 18 
Uhr, im Rathaus, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden. Wer bei nachgewiese-
ner plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 
15 Uhr, beantragen. 
 

5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
wahlberechtigte Person, wenn 
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
(bei Deutschen nach § 17 Abs. 1, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung) bis zum 
19. Mai 2024 oder die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat, 
b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter 
Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfah-
ren hat. 
Der Wahlschein kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 
bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden. 
 

6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wahlberech-
tigte mit Behinderungen können sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte 
Person zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlun-
terlagen, wird für die wahlberechtigte Person im 
Wählerverzeichnis die Ausstellung des Wahlscheins 
vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die 
wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder in 
einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. 
Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder 
nicht rechtzeitig zu, sollten sich die betroffenen 
Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wen-
den. Bis spätestens Samstag, 8. Juni 2024, 12 Uhr, be-
steht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein 

beim Wahlamt zu beantragen, wenn glaubhaft versi-
chert wird, dass der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist. 
 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden 
übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch 
durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt wer-
den. An andere Personen können diese Unterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. 
 

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer von der wahlberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung oder Entscheidung der 
wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert o-
der wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 
eingeht. 
 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Flachslanden, 27.04.2024 
 

Michael Sokolowski 
Wahlleiter 
 
 

Amt für Ländliche Entwicklung 
Mittelfranken  
 

Dorferneuerung Mitteldachstetten II 
Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach 
 

Schlussfeststellung 
Das Verfahren Mitteldachstetten II wird abgeschlos-
sen (§ 149 Flurbereinigungsgesetz). Die Ausführung 
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nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Be-
teiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im 
Dorferneuerungsverfahren hätten berücksichtigt 
werden müssen. Die Aufgaben der Teilnehmerge-
meinschaft Mitteldachstetten II sind abgeschlossen. 
Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der Zustel-
lung der unanfechtbar gewordenen Schlussfeststel-
lung. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats 
nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntma-
chung Widerspruch beim Amt für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken, Philipp-Zorn-Str. 37, 91522 Ans-
bach, (Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach) 
eingelegt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
Hinweis: 
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb von vier 
Monaten nach dem Zeitpunkt dieser öffentlichen Be-
kanntmachung auch auf der Internetseite des Amtes 
für Ländliche Entwicklung Mittelfranken auf der Seite 
Projekte in Mittelfranken unter „Öffentliche Be-
kanntmachungen in Flurneuordnungen und Dorfer-
neuerungen“ eingesehen werden. (https://www.ale-
mittelfranken.bayern.de/137283/index.php) 
 

Ansbach, 15.03.2024 
 

gez. Wolfgang Neukirchner 
Leitender Baudirektor 
 
 
 

Aus unserer Gemeinde 

 

RAMADAMA 2024 
 

Am Samstag, den 23.03.2024 war es wieder soweit, 
es wurde zur Aktion „Ramadama“ aufgerufen. Jedes 
Jahr im Frühjahr sammeln freiwillige Helferinnen und 
Helfer achtlos weggeworfenen Müll ein. 
 

In Flachslanden und Kettenhöfstetten haben zusam-
men 43 Personen Müll und Unrat aufgesammelt, den 
ignorante Mitmenschen immer wieder hinterlassen. 
Schön, dass wieder viele Kinder und Jugendliche da-
bei waren, vor allem die Kinderfeuerwehr mit einer 
großen Truppe! In Neustetten, Virnsberg und Son-
dernohe waren ebenfalls fleißige Müllsammler unter-
wegs. 
 
 
 

 
 

Plastiktüten, kaputte Eimer, Dosen, Schnüre, Schrott, 
fast alles war wieder dabei, was nicht in die Natur ge-
hört. Sogar an Gartenmauern und auf Fußwegen 
mutwillig zerdepperte Flaschen! Dass sich Menschen 
und Tiere daran verletzen könnten, ist manchen Art-
genossen anscheinend egal. Der Weg zur eigenen 
Mülltonne muss furchtbar beschwerlich sein, wenn 
volle Müllbeutel lieber am nächsten Orts- oder Wald-
rand, Bach oder Graben weggeworfen werden! 
 

 
 

Zeitgleich zum "Ramadama" haben die Flachsländer 
Jäger Schutzzäune um Neupflanzungen abgebaut, die 
nach dem Hochwachsen der Büsche und Bäume nicht 
mehr gebraucht werden. 
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Allen Helferinnen und Helfern und den Feuerwehren 
wieder herzlichen Dank für ihren Einsatz für die Ge-
meinschaft!". Zum Abschluss spendierte die Ge-
meinde wie jedes Jahr Essen und Getränke, damit 
sich die kleinen und großen Helfer ausreichend stär-
ken konnten. 
 

Ulrich Meßlinger 
 
 

 
 

Aktion “Mähfreier Mai und Juni”  
 

Später mähen für die Artenvielfalt 
Auch dieses Jahr möchte der Verein „Die Summer“ 
zusammen mit weiteren Naturschutzprojekten und -
organisationen auf die Aktion „Mähfreier Mai“ auf-
merksam machen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, 
dass deutschlandweit 2.024 Personen & Institutionen 
teilnehmen und ihre Grünflächen frühestens am 1. 
Juni mähen. 
 

Hintergrund der Aktion 
Etwa 75 % aller Tierarten sind Insekten. Ohne sie wür-
den unsere Ökosysteme nicht funktionieren. Leider 
fehlen ihnen zunehmend Lebensräume und ihre Viel-
falt nimmt stark ab. Eine geeignete Maßnahme, um 

wertvollen Lebensraum und Nahrung zu schaffen, ist 
weniger und später zu mähen! 
 

Tipps für gute Blühwiesen: 
 

• 1-2 Mal im Jahr mähen ist nötig, um Wiesen zu er-
halten 

• Mahdgut immer abräumen - nicht mulchen 
• Mit Sense oder Balkenmäher mähen. Zur Not den 

Rasenmäher hoch einstellen & nicht alles auf ein-
mal mähen 

• Flächen durch "Animpfen" mit Wiesenpflanzen 
aufwerten (2-4 Topfpflanzen pro m² im Herbst o-
der Frühjahr setzen) 

• Gärtnereien mit Wildpflanzen: insektenbio-
tope.de/wildpflanzen 

 

Die Aktion richtet sich v.a. an häufig gemähte Rasen-
flächen. Wiesen sind sehr unterschiedlich, weshalb 
naturschutzfachlich andere Mähzeitpunkte sinnvoll 
sein können. 
 

Um Ihre Grünfläche zur Aktion anzumelden, folgen 
Sie diesem Link: Kurzelinks.de/maehfrei oder 
https://www.soscisurvey.de/diesummer/?q=Maeh-
freier_Mai  
 

Diese Organisationen stehen hinter der Aktion: 
• Projekt Urbane Insektenbiotope von Die Summer 

e.V. 
• NaturaDB 
• InsektenSchutzAkademie INSA – Insektenschutz 

im eigenen Garten E-Mail: insa@ruzhollen.de  
• Bezirksverband Imker Oberfranken 
• Projekt "Artenvielfalt im urbanen Raum" der Bio-

logischen Station im Kreis Wesel 
• Projekt BioDivKultur  
• Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein und das 

Projekt Blütenbunt-Insektenreich 
 

 
 
 

Jahreshauptversammlung TSV Flachslan-
den 
 

Am 08.03.2024 fand die ordentliche Jahreshauptver-
sammlung des TSV Flachslanden e.V., unter der Lei-
tung des Vorstandsvorsitzenden Tim Egersdörfer, für 
das Geschäftsjahr 2023 im Gasthaus „Rose“ statt. 
 

Das Jahr 2023 begann für den TSV Flachslanden end-
lich wieder mit der Ausrichtung des Faschingswo-
chenendes in der Mehrzweckhalle. Nachdem bereits 
im Vorjahr (2022) eine größere Investition in die neue 
LED-Flutlichtanlage abgeschlossen werden konnte, 
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wurde auch in diesem Jahr wieder viel Geld in die Er-
neuerung der Sportanlage investiert. Ein hoher fünf-
stelliger Betrag floss in die überfällige Sanierung der 
Rasenfläche des A-Platzes und damit verbunden in 
den Einbau einer neuen Platzberegnung mit moder-
ner Steuerung.  Der Vorstand bedankte sich bei unse-
rem Bürgermeister Hr. Henninger für die Förderung 
und Unterstützung der Gemeinde bei diesem Projekt. 
Im Sommer veranstaltete die Tennisabteilung wieder 
ein Doppelturnier, bei dem sich Nicht-Tennisspieler 
untereinander messen konnten. Ebenso konnte im 
Jahr 2023 durch die Tennisabteilung auch wieder 
eine Vereinsmeisterschaft mit anschließendem Grill-
abend, ein Vesperabend, ein LK-Turnier und das mitt-
lerweile, allseits beliebte Weinfest durchgeführt wer-
den. Den Jahresabschluss setzte wieder der Crosslauf 
der Leichtathletikabteilung, bei dem im Oktober, 
trotz des regnerischen Wetters, 136 Läufer an den 
Start gingen.  
 

Im Anschluss an den Rechenschaftsbericht des Vor-
stands folgte der Bericht des Kassiers Ina Henninger 
und die Entlastung durch die Versammlung. Die Ab-
teilungsleiter der einzelnen Sparten sorgten mit de-
ren Berichten für einen kurzen Einblick über den Ver-
lauf des Jahres 2023 in den unterschiedlichen Berei-
chen (Fußball, Tennis, Tischtennis, Leichtathletik). 
Fortgeführt wurde die Versammlung mit der Ehrung 
einiger langjähriger Mitglieder. So wurden für 25-jäh-
rige Mitgliedschaft geehrt: Andreas Seubert, Patrick 
Sporer, Talina Keim, Daniel Düll, Tim Klein, Nico Klein, 
Werner Böhm, Jonas Henninger und Matthias Herbst. 
Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 
Wolfgang Hrabak, Bernhard Meßlinger, Ulrich Meß-
linger, Uwe Bodächtel und Brigitte Hänel. 
 

 
 

von links nach rechts: Jonas Henninger, Matthias Herbst, Wolfgang 
Hrabak, Werner Böhm, Tim Klein, Nico Klein 
 

Abgeschlossen wurde der öffentliche Teil mit den 
Neuwahlen der Vorstandschaft. Die Vereinsspitze um 
den Vorsitzenden Tim Egersdörfer wurde im Amt be-
stätigt. Neben dem Vorsitzenden wurden auch der 

stellvertretende Vorsitzende Stefan Lux, die Schatz-
meisterin Ina Henninger, der Schriftführer Lukas Nölp 
und die Verwaltungsräte Karin Keitel, Matthias 
Herbst und Michael Zink wiedergewählt. Für die zwei 
langjährigen Vorstandsmitglieder Wolfgang Schöner 
und Andy Lehmann wurden Hannes Keitel und Mi-
chael Pfeiffer in den Verwaltungsrat berufen. Als Kas-
senprüfer wurden Hubert Bogendörfer und Kai            
Egersdörfer gewählt. 
 

Vorstandschaft, TSV Flachslanden 
 
 

Lobenswerte Anerkennung für den SV 
1872 Flachslanden  
 

Am Samstag, den 30.03.2024 fand die Jahreshaupt-
versammlung vom Schützenverein 1872 Flachslan-
den e. V. im Schützenhaus in Flachslanden statt. Der 
erste Schützenmeister Wolfgang Kehrberger be-
grüßte alle Mitglieder sowie den amtierenden Schüt-
zenkönig Hubert Bodächtel und die Jugendkönigin 
Lisa Bayer.  Als Ehrengäste waren der erste Bürger-
meister Hans Henninger und der Gaupräsidenten 
vom Schützengau Ansbach Matthias Albrecht anwe-
send. 
 

Kehrberger berichtete über das abgelaufene Jahr und 
dessen sportlichen wie auch gesellschaftlichen Ver-
anstaltungen. Aktuell besteht der Verein aus 192 Mit-
gliedern, wovon 40 Jugendliche sind. Er dankte allen 
Mitgliedern für deren Engagement und die Einsatzbe-
reitschaft für den Verein.  
 

Der Sportleiter Paul Schwarz berichtete über das ab-
gelaufene Sportjahr 2023 und gab einen kurzen Über-
blick über den aktuellen Rundenwettkampf. Die erste 
LP-Mannschaft war von der Bayernliga abgestiegen 
und kämpft aktuell wieder um den Aufstieg. In der ak-
tuellen Runde stehen die Chancen für den Wieder-
aufstieg sehr hoch. Weiterhin belegen die beiden 
Sportpistolen-Mannschaften den ersten Platz. Die 
Schülermannschaft und die Jugendmannschaft bele-
gen ebenfalls als Gruppensieger den ersten Platz. Der 
Sportleiter betonte, dass der Verein sehr stolz auf die 
sportlichen Erfolge eines jeden Mitgliedes sei. 
 

Der Gaupräsident Albrecht berichtete über das im 
April 2024 bevorstehende Gauschießen sowie aus ak-
tuellen Themen aus dem Schützengau Ansbach. Be-
sonders lobte er dabei die Jugendarbeit und die ge-
schlossene Schießgemeinschaft zwischen dem SV 
Flachslanden und dem SV Virnsberg in der Schüler 
bzw. Jugendarbeit. Durch diese gute Zusammenar-
beit wurden bereits sehr gute Erfolge erzielt. 
 

Der erste Bürgermeister Hans Henninger dankte dem 
SV Flachslanden für die gesellschaftliche Arbeit in der 
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Gemeinde. Besonders erwähnte er die Einsatzbereit-
schaft der Schützenkapelle zur musikalischen Umrah-
mung bei Veranstaltungen wie dem Spatenstich zum 
Haus der Betreuung in Flachslanden letztes Jahr.  
 

 
 

von links nach rechts: 1.Schützenmeister Wolfgang Kehrberger, Frank 
Völler 40 Jahre, Thomas Völler 40 Jahre, 1.Präsident Gau Ansbach  
Matthias Albrecht, Helmut Berger 50 Jahre, Udo Döring 50 Jahre, Erwin 
Berger 50 Jahre, Friedrich Fleischmann 50 Jahre, Walter Fleischmann 50 
Jahre, Sebastian Ehemann 50 Jahre, Foto: Helmut Stich 
 

Der Gaupräsident Albrecht und der erste Schützen-
meister Kehrberger ehrten an der Jahreshauptver-
sammlung Thomas Völler und Frank Völler für die 
40jährige Mitgliedschaft im Verein. Eine besondere 
Ehre war es die Mitglieder Udo Döring, Sebastian 
Ehemann, Walter Fleischmann, Friedrich Fleisch-
mann, Erwin Berger und Helmut Berger für eine 
50jährige Mitgliedschaft zu ehren. Eine solche Mit-
gliedschaft zeigt eine tiefe Verbundenheit mit dem 
Schützenverein, was einer denkwürdigen Anerken-
nung würdig ist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Häufig gestellte Fragen zu Hochwasser-
gefahren infolge von Starkregen 
 

Niederschlag bezeichnet man als Starkregen, wenn in 
kurzer Zeit außergewöhnlich große Regenmengen 
fallen. Starkregenereignisse können grundsätzlich an 
jedem Ort auftreten und auch zu Überflutungen fern 
von Gewässern führen. Oft sind auch kleinere Bäche 
und Gräben betroffen. Bei besonders ungünstigen 
Bedingungen und extremem Starkregen kam es in 
der Vergangenheit auch in Bayern zu Sturzfluten.  
Die FAQ Starkregen behandelt häufig gestellte Fragen 
zu Hochwassergefahren infolge von Starkregen und 
zur Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut. 
 

Kostenloser Download unter https://www.bestel-
len.bayern.de (Artikelnummer lfu_was_00340) 

 
 

 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Umweltatlas (umweltatlas.bayern.de) 
Themen: Potentielle Fließwege bei Starkregen; Geländesenken und po-
tentielle Aufstaubereiche und Wassersensible Bereiche 

 
 

 
 

Gewässerrandstreifen und Uferstreifen 
für Bayerns kleine Gewässer - Merkblatt 
Nr. 5.1/9 
 

An allen natürlichen Gewässern in Bayern ist ein Ge-
wässerrandstreifen vorgeschrieben, auf dem eine 
ackerbauliche Nutzung verboten ist. Dieses Merk-
blatt stellt dar, welche wichtige Funktionen im Natur-
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haushalt und beim Gewässerschutz Gewässerrand-
streifen erfüllen und erläutert die gesetzlichen Rah-
menbedingungen.  
 

Für die Bäche, sogenannte Gewässer 3. Ordnung, 
sind die Kommunen zuständig. Anhand von konkre-
ten Beispielen wird gezeigt, was die Kommunen tun 
können, um die gesetzlich vorgeschriebenen Gewäs-
serrandstreifen ökologisch aufzuwerten. Außerdem 
werden weitere Maßnahmen, die über die gesetzli-
chen Anforderungen hinaus gehen, vorgestellt. 
Durch entsprechende Fördermaßnahmen können 
sich so ökologisch hochwertige Uferstreifen entlang 
der Gewässer entwickeln. 
 

Kostenloser Download unter https://www.bestel-
len.bayern.de (Artikelnummer lfu_was_00334) 
 

 
 

Inhalt und Ziele des Merkblatts 
 

Das Merkblatt erläutert, welchen Beitrag der gesetz-
lich vorgeschriebene Gewässerrandstreifen leisten 
kann (Kap. 2). Wie er gezielt noch weiter aufgewertet 
und optimiert werden kann, beschreibt Kap. 3. Die 
„großen Lösungen“ für den voll funktionsfähigen 
Uferstreifen bzw. die noch weitergehenden Entwick-
lungskorridore werden in den Kap. 4 und 5 behan-
delt. 
 

Die vielfältigen Funktionen werden im Kapitel der 
Uferstreifen näher erläutert und beschrieben. Alle 
Varianten bieten Vorteile für die Gewässer und den 
Naturhaushalt, sie unterscheiden sich aber deutlich 
in ihrer Wirksamkeit. Eine rasche Bewertungsüber-
sicht bietet die Tab. 1 (Kap 4.1.9, S. 19). Wege zur Um-
setzung zeigt das Kap. 6 auf, erfolgreiche Umset-
zungsbeispiele sind in der Tab. 7 (S. 44f) zusammen-
gefasst. Den besonders wichtigen Förderinstrumen-
ten ist das Kap. 7 gewidmet. Alle Förderinstrumente 
der Ressorts sind dort für die Fragestellung des Merk-
blatts behandelt und im Anhang erläutert. Als Alter-
native können Kommunen die ökologische Aufwer-
tung, die mit der Einrichtung oder Verbesserung ver-
bunden ist, nutzen oder im Ökokonto bevorraten. 
Zwei detaillierte Beispiele zeigen und rechnen vor, 
wie es gemacht wird (Kap. 7.2.4 und 7.2.5). 
 

Die in diesem Merkblatt beschriebenen fachlichen 
Zusammenhänge gelten für alle Fließgewässer. Die 

Hinweise zur Umsetzung hingegen konzentrieren sich 
auf die nichtstaatlichen Gewässer dritter Ordnung 
(Gew III) in der Unterhaltungsverpflichtung der Kom-
munen bzw. ihrer Zweckverbände. 
 

Bach und Ufer gehören zusammen und sind eine Ein-
heit - dieses Merkblatt soll Kommunen, Anlieger und 
Flächennutzer anregen und darin unterstützen, diese 
wichtige Aufgabe aktiv und verstärkt anzugehen. 

 
 

 
 

Mahnfeuer BBV Neustetten Osterfeuer-
platz 
 

Im Rahmen der Demonstrationswoche vom BBV im 
März 24 wurde von der BBV Ortsgruppe Neustetten 
ein Mahnfeuer beim Markt Flachslanden beantragt, 
welches dann auch vom Landratsamt Ansbach ge-
nehmigt wurde. 
 

Fritz Hein, stellvertretender Kreisobmann, vom BBV 
organisierte die Veranstaltung und erhielt von fol-
genden Betrieben Spenden zur Verköstigung: 
 

• Metzgerei Sand Sondernohe 

• Ulrich`s Hausmetzgerei Sondernohe 

• Geflügelhof Hofmann Sondernohe 

• Metzgerei Badberger Unteraltenbernheim 
• Metzgerei Weinländer Leonrod 

• Kuchenspenden von den Familien Neumeier, 
Reiner und Hein 

 

Für die großzügigen Spenden ein herzliches Danke-
schön. Ein Dank auch an alle freiwilligen Helfer, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben 
und den Freiwilligen Feuerwehren Neustetten und 
Flachslanden für die Brandwache. 
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Durch den zahlreichen Besuch wurde es eine gelun-
gene Veranstaltung. Vom Erlös der Spendenbox 
konnten wir als Dank jeweils 50 Euro an die Feuer-
wehren Neustetten und Flachslanden spenden. Vom 
Rest der Spenden wurden zwei Tretschlepper mit An-
hänger gekauft und dem Kindergarten Flachslanden 
übergeben. 
 
 

Gemeinderat 

 

Gemeinderatssitzung vom 12.03.2024 – 
öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Beschluss-

fähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Erster Bürgermeister Henninger stellt als Vor-
sitzender fest, dass die Mehrheit der Mitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist. Das Gremium 
ist daher beschlussfähig. Der Vorsitzende erklärt 
die Sitzung für eröffnet. Die Berichterstattung er-
folgt grundsätzlich durch den Vorsitzenden, sollte 
in der Niederschrift kein anderer oder zusätzlicher 
Berichterstatter benannt sein.  

 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
20.02.2024 – öffentlicher Teil  
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nie-
derschrift der Sitzung vom 20.02.2024 – öffentli-
cher Teil. Der Marktgemeinderat erhebt keine Ein-
wände gegen die Niederschrift.  

 
Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 20.02.2024 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  

 

3. Baupläne 
 

3.1 Bauvorhaben Riegel/Leppert – Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Carport; Wolfsgruben II 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Carport im Baugebiet 
Wolfsgruben II. Die planungsrechtlichen Vorga-
ben des Baugebiets werden von dem Bauvorha-
ben eingehalten. Befreiungen sind keine geplant, 
so dass der Bauantrag im Genehmigungsfreistel-
lungsverfahren behandelt werden kann. Die 
Nachbarunterschriften sind in den Bauunterla-
gen vollständig vorhanden. Die Erschließung des 
Baugebiets ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Carport im Baugebiet 
Wolfsgruben II zu. Das Bauvorhaben wird im Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren behandelt. 
 

3.2 Bauvorhaben KR Wohnbau GmbH – Tektur zum 
Neubau eines Mehrfamilienhauses; Wolfsgru-
ben II  
 

Die Bauherrschaft beantragt eine Tektur zum 
Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet 
Wolfsgruben II. Über den Antrag für das Mehrfa-
milienhaus hat der Marktgemeinderat bereits 
entschieden. Die planungsrechtlichen Vorgaben 
des Bebauungsplans werden von dem Bauvorha-
ben nicht eingehalten. Es ist eine Befreiung von 
der festgelegten Grundflächenzahl (0,4) des Be-
bauungsplans vorgesehen. Auf Grund der Zufahrt 
und den großzügigen Stellplätzen am Gebäude ist 
eine größere Versiegelung der Flächen erforder-
lich. Es errechnet sich eine Grundflächenzahl von 
0,76. Die Bauherrschaft bittet um die entspre-
chende Befreiung. Die Tektur entspricht den da-
mals vorgelegten Plänen zur Vorstellung des Pro-
jekts im Gemeinderat. Die zusätzliche Versiege-
lung der Fläche ist vor allem dem Angebot an 
Fahrradstellplätzen und der Barrierefreiheit (grö-
ßere Stellflächen) geschuldet.  
 

Die Nachbarunterschriften sind in den Bauunter-
lagen nicht vollständig vorhanden und müssen im 
Verfahren nachgeholt werden. Die Erschließung 
des Baugebiets ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt der Tektur zum 
Neubau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet 
Wolfsgruben II das gemeindliche Einvernehmen. 
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Das Einvernehmen gilt auch für die beantragte 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans.  
 

4. Neubau Kläranlage Flachslanden – Überleitun-
gen der Kläranlagen Kettenhöfstetten und Neus-
tetten; Vergabe der Aufträge für die maschinen-
technische und elektrotechnische Ausstattung 
 

Zusätzlicher Berichterstatter: Herr Krach (Ingeni-
eurbüro Christofori und Partner), Herr Scheiderer 
(Ing. + Planungsbüro J+H Scheiderer):  
 

Am 20.02.2024 wurde die Submission für die Aus-
schreibungen der Maschinentechnik und Elektro-
technik für die Überleitungen der Kläranlagen Ket-
tenhöfstetten und Neustetten durchgeführt. Für 
den Bereich Maschinentechnik haben vier Firmen 
ein Angebot abgegeben. Für den Bereich Elektro-
technik haben zwei Firmen ein Angebot abgege-
ben.  
 

Ausschreibung Maschinentechnik:  
Fa. WILO EMU Anlagenbau GmbH aus Roth 
       82.960,85 € 
Nebenangebot 1 + 2     77.859,66 € 
Weiterer Anbieter   108.022,99 € 
Weiterer Anbieter   111.348,95 € 
Weiterer Anbieter   112.270,57 € 
 

Die Nebenangebote der Firma WILO EMU wurden 
fachlich, technisch und inhaltlich geprüft. Sie ent-
sprechen den Vorgaben der Ausschreibung und 
sind mit dem Hauptangebot vergleichbar. Es wird 
daher empfohlen, die Nebenangebote anzuneh-
men.  
 

Herr Krach erläutert den Inhalt der Ausschreibung 
und welche Leistungen beim LOS Maschinentech-
nik angeboten wurden.  
 

Ausschreibung Elektrotechnik:  
Firma RGW Elektrotechnik GmbH aus Schwabach
    - 239.937,56 € 
Weiterer Anbieter   251.795,12 € 
 

Die Firma RGW Elektrotechnik aus Schwabach hat 
das günstigste Angebot abgegeben. Die Angebote 
sind vergleichbar und erfüllen die Ausschrei-
bungskriterien. Es wird daher empfohlen, die Ar-
beiten an die Firma RGW Elektrotechnik zu verge-
ben. Die Kostenschätzung für die Maschinentech-
nik lag bei 66.000 €, die Kostenschätzung für die 
Elektrotechnik lag bei 233.964,77 €.  
 

Herr Scheiderer erklärt, dass die Elektrotechnik 
ähnlich wie in der Kläranlage Flachslanden ausge-
führt wird. Es handelt sich grundsätzlich um die 
gleiche Ausrüstung, so dass hier nicht drei unter-
schiedliche elektrische Einheiten verbaut werden. 
Der Stromanschluss des Netzversorgers ist in der 

Ausschreibung noch nicht enthalten gewesen. 
Dieser kommt noch hinzu. Die Trassierung der N-
ERGIE ist noch nicht festgelegt. Sobald diese und 
die Kosten bekannt sind, wird im Gemeinderat 
nochmals vorgetragen werden.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Markt Flachslanden vergibt den Auftrag für 
die Maschinentechnik an den Pumpwerken Neus-
tetten und Kettenhöfstetten an die Fa. WILO EMU 
aus Roth zum Angebotspreis von 77.859,66 € 
brutto (Nebenangebote 1 + 2). Der Markt Flachs-
landen vergibt den Auftrag für die Elektrotechnik 
an die Fa. RGW Elektrotechnik aus Schwabach 
zum Angebotspreis von 239.937,56 €.  

 

5. Bekanntgaben/Sonstiges  
 

Baggermaßnahmen Hochwasser und Naturschutz 
 

Marktgemeinderat Meßlinger stellt die beabsich-
tigten Baggermaßnahmen zum Hochwasser- und 
Naturschutz für das Jahr vor. Sollte der Gemeinde-
rat noch weitere Maßnahmen ins Auge fassen, 
wird um Mitteilung gebeten. Bei den vorgestellten 
Maßnahmen soll unbedingt mit den Anliegern der 
betroffenen Grundstücke im Vorfeld gesprochen 
werden. 
 

Termin Finanzausschusssitzung  
 

Der Termin für die Sitzung des Finanzausschusses 
ist am 20.03.2024  
 

Sachstand Machbarkeitsstudie Wärmenetz  
 

Der Förderantrag für die Machbarkeitsstudie des 
Wärmenetzes ist positiv beschieden worden. Es 
wird hierzu eine öffentliche Informationsveran-
staltung für alle Bürgerinnen und Bürger am 
26.03. oder 27.03. geben. Einzelheiten werden 
der Einladung zu entnehmen sein.  
 

Einweihung des LAG-Rangau Mittelpunktsteins in 
Andorf  
 

Am 26.04. findet in Andorf die Einweihung des 
Mittelpunktsteins der LAG-Rangau statt. Die Ge-
meinderatsmitglieder sind herzlich eingeladen. 
Aus organisatorischen Gründen wird um vorhe-
rige Anmeldung gebeten.  
 

Frankreichfahrt im Mai  
 

Vom 09. – 12.05. findet die nächste Frankreich-
fahrt statt. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass 
Teilnehmer aus den Reihen des Gemeinderats sich 
für die Fahrt anmelden.  
 

Bürgerversammlung am 21.03.2024  
 

Die Bürgerversammlung findet am 21.03.2024 
statt. Wie üblich, findet am Anfang die Ehrung der 



 
14       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  05/2024 

Sportler statt.  
 

Evaluierungsseminar Umsetzungsmanagement in 
der NorA in Klosterlangheim  
 

In Klosterlangheim findet am 15. Und 16.03. ein 
Evaluierungsseminar für die Fortsetzung der Um-
setzungsbegleitung des ILEK der NorA statt, an 
dem normalerweise der 1. Bürgermeister und die 
2. Bürgermeisterin teilnehmen. Das Seminar ist 
Voraussetzung für die weitere Förderung der Um-
setzungsbegleitung. Die 2. Bürgermeisterin und 
auch der 3. Bürgermeister ist an dem Termin ver-
hindert, so dass ein Mitglied aus dem Marktge-
meinderat teilnehmen kann. Es wird um Rückmel-
dung bis spätestens Donnerstagfrüh gebeten. 
 

 

Schulnachrichten 

 

Anmeldungen zur Aufnahme in Ansba-
cher Gymnasien 
 

An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Caro-
linum, Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) 
finden in der Zeit vom 6. bis 8. Mai 2024 jeweils von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.30 
Uhr, am 10. Mai 2024 nur von 8.00 bis 12.00 Uhr, die 
Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. Klassen für das 
kommende Schuljahr statt. 
 

Bitte beachten Sie diesen Zeitraum! Spätere Anmel-
dungen dürfen in der Regel nicht mehr berücksichtigt 
werden.“ 
 

R. Frisch, Oberstudiendirektor 

 
 

Johann-Steingruber-Schule, Staatliche 
Realschule Ansbach 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2024/25 sowie Anmel-
dung für die offene Ganztagsschule 
 

Die Anmeldung ist im Sekretariat der Realschule zu 
folgenden Zeiten vorzunehmen. 
 

Montag, 06. Mai 2024  08:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag, 07. Mai 2024  08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, 08. Mai 2024 08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag, 10. Mai 2024  08:00 bis 10:00 Uhr 
 

Unser Bildungsangebot: 
• mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig 
• wirtschaftswissenschaftlicher Zweig 
• fremdsprachlicher Zweig 
• handwerklich-praktischer Zweig 
• Kooperation mit der Fachoberschule Ansbach 
• Förderunterricht in verschiedenen Jahrgangs-

stufen 

• Wahlunterricht unter anderem in Kunsterzie-
hung, Chor und Instrumentalmusik, Französisch, 
Naturwissenschaften, Hauswirtschaft 

• Chor-, Big-Band-, Robotik-, Forscher- oder Fuß-
ballklasse in der 5. und 6. Jahrgangsstufe 

• vertieftes Bildungsangebot für Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik 
(MINT) 

• Abschlussprüfung im Fach Informationstechno-
logie auf freiwilliger Basis 

 

Offene Ganztagsschule 
Auch im nächsten Schuljahr bieten wir wieder die fle-
xible Betreuung in der offenen Ganztagsschule an. 
Voraussetzung für deren Besuch ist eine Buchung an 
zwei Tagen mit mindestens 6 Stunden Betreuungs-
zeit. Geringe Kosten entstehen, wenn Ihr Kind in un-
serer modernen Mensa an der Mittagsverpflegung 
teilnimmt. Die Betreuung in Lerngruppen und die 
Teilnahme an den Freizeitangeboten (z. B. Kochen, 
Sport etc.) ist kostenfrei. 
 

Für die Anmeldung zum Übertritt in die Staatliche 
Realschule Ansbach bzw. für den Besuch der offe-
nen Ganztagsschule ist eine Online-
Anmeldung erforderlich. Den entspre-
chenden Link finden Sie  auf unserer 
Homepage www.realschule-ans-
bach.de 
 

Die Anmeldung ist von einem Erziehungsberechtig-
ten persönlich vorzunehmen. Dabei sind vorzule-
gen: 

• unterschriebener Ausdruck der Online-Anmel-
dung 

• Geburtsurkunde im Original 
• Übertrittszeugnis im Original für den Übertritt 

aus der 4. Jahrgangsstufe bzw. Zwischenzeugnis 
für den Übertritt aus der Mittelschule oder aus 
dem Gymnasium 

• gegebenenfalls Sorgerechtsbescheid 
 

Offene Fragen können bei der Anmeldung jederzeit 
noch geklärt werden. 
 

gez. Thomas Häckel, Realschuldirektor 

 
 

Hohe Förderung bei 
Aufstiegsfortbildun-
gen für werdende Meister, Fach- und Be-
triebswirte durch den bayerischen Meis-
terbonus 
 

Am 08.05.2024, von 17:00h - 18:30h, informiert die 
Kolping Akademie bei einer kostenlosen Online-In-
formationsveranstaltung zum Thema "Aufstiegsfort-
bildungen im digitalen Klassenzimmer" zu Kursen und 
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Fördermöglichkeiten. So erfahren Sie u. a. wie durch 
Aufstiegs-BaföG und KFW-Darlehen bis zu 75% der 
anfallenden Kurskosten gefördert werden und wie 
Sie zusätzlich von 3.000.-€ Meisterbonus profitieren 
können. 
 

Melden Sie sich gleich an per E-Mail: akademie@kol-
pingbildung.de oder telefonisch: (0951) 5 19 47-0 

 
 

Ferienbetreuung 
 

Liebe Eltern, 
 

wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, Ihr Kind auch in 
den Ferien zu betreuen. Dies gilt für alle Kinder der 1. 
– 4. Klasse der Grundschule Flachslanden. 
 

In den Pfingstferien haben wir wie folgt geöffnet: 
 

 21.05. – 24.05.2024 
 von 7:30 bis 14:00 Uhr 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Team der Mittagsbetreuung, Telefon: 0175 351 0696, 
Email: mittagsbetreuung@ flachslanden.de 
 

oder an die Marktgemeinde Flachslanden, Telefon: 
09829 91 11 0, Email: poststelle@flachslanden.de 
 

Das Team der Mittagsbetreuung 

 
 

 
 

Terminankündigung | Online-Infoabend 
| Fachschule für Ernährung und Haus-
haltsführung Ansbach 
 

Ein neues Semester startet planmäßig im Oktober 
2024. Die Fachschule lädt zu einem Online-Infoabend 
für den Schulbesuch ein. 
 

Schwerpunkt organisatorische Fragen 
Inhaltlich geht es um die Organisation. Im Mittel-
punkt stehen insbesondere vermittelte Unterrichts-
inhalte, Unterrichtszeiten und -dauer sowie für die 
Studierenden entstehende Kosten. Alle Interessierte 
sind herzlich eingeladen. Nähere Informationen so-
wie den Zugang zur Online-Veranstaltung erhalten 
Sie über die Homepage des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ansbach unter 
https://www.aelf-an.bayern.de/. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
 

Termin: 
 

Mittwoch, 08. Mai 2024 |19:00 Uhr 
 

Wir gratulieren 

 

Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Mai 2024:  
 

Zum 91. Geburtstag 

• Margarete Fetz, Kellern 4 

• Michael Gundermann, Kemmathen 8 
Zum 50jährigen Ehejubiläum 

• Irmgard und Robert Risner, Bad Windsheimer 
Straße 30 
 
 

Standesamtliche Nachrichten 

 
Geburten 
Johannes Seibold, Am Himmelreich 14 
 

Eheschließungen 
keine 
 

Sterbefälle 
keine 
 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Mai 2024 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Mittwoch von .8.30 – 11.00 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 – 13.00 Uhr 
 

Donnerstag, 02. Mai 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 03. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 05. Mai, Rogate 
9.30 Uhr Taufe mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik  
19.00 Uhr Abendandacht des CVJM im Gemeinde-
haus 
Donnerstag, 09.Mai, Chrisi Himmelfahrt in Untern-
bibert 
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10.15 Uhr Gottesdienst im Schützenhaus Unternbi-
bert mit Pfarrer Max Schnurrenberger 
Freitag, 10. Mai 
16.30 Uhr Konfi 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 12. Mai, Exaudi 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen Kon-
firmanden/innen 2025 mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Donnerstag, 16. Mai 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus, 
Thema: Barrierefreier Umbau, Gestaltung und Förde-
rung mit Maximilian Lechler 
Freitag, 17. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 19. Mai, Pfingstsonntag 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin 
Elisabeth Franz-Chlopik  
Montag, 20. Mai, Pfingstmontag 
18.00 Uhr Ökumenische Pfingstvesper in Flachslan-
den 
Sonntag, 26. Mai, Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
9.30 Uhr KiGo-live im Gemeindehaus 
11.00 Uhr Taufe mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Sonntag, 02. Juni, 1. So. n. Trinitatis 
10.30 Uhr GoDi anders mit Jugendreferentin Milena 
Pfeil 
 

Unsere Kirche bleibt auch weiterhin täglich von  
9 – 16 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 

 

Frau Barbara Fleischmann ist  
vom 21.05 bis 24.05.24 im Urlaub 

 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

die Kirchengemeinde Flachslanden ist aktuell auf 
der Suche nach Kandidaten/innen für die Kirchen-
vorstandswahl am 20.Oktober 2024. Sind Sie Ge-
meindeglied in unserer Kirchengemeinde, haben 
Lust im Gemeindeleben mitzuarbeiten und sich ein-
zubringen, dann freuen wir uns auf Sie. Gerne kön-
nen Sie auch Vorschläge für Kandidaten/innen abge-
ben. 
 

Bitte melden Sie sich dafür bis 13.05.2024 im 
Pfarramt unter Tel. 222 oder per Mail 
pfarramt.flachslanden@elkb.de oder bei einer Per-
son des Vertrauensausschusses für die Kirchenvor-
standswahl 2024, diese sind: 
Pfrin. Elisabeth Franz-Chlopik 
Helga Fleischmann 
Hildegard Guggenberger 

Carolin Leidel 
Hans Albrecht  
Erich Lang  
Werner Ehemann 
 

 

Kirchliche Nachrichten 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Mai 2024 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 
 

Mittwoch, 01. Mai Maria Schutzpatronin v. Bayern 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
Donnerstag, 02. Mai 
17:00 Uhr AN-CK-Kapelle Maiandacht   
Samstag, 04. Mai 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 05. Mai 6. Sonntag der Osterzeit 
08:30 Uhr auswärts Wallfahrtsamt in der Stiftsbasi-
lika Herrieden   
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
19:00 Uhr VI Maiandacht   
Dienstag, 07. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Ökum. Taizéandacht   
Mittwoch, 08. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Vorabendmesse zu Christi 
Himmelfahrt   
Donnerstag, 09. Mai Christi Himmelfahrt 
08:00 Uhr VI Bittgang nach Neustetten   
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Samstag, 11. Mai 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
20:00 Uhr AN-SL Pfingstnovene   

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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Sonntag, 12. Mai 7. Sonntag der Osterzeit 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  
19:00 Uhr SO Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
20:00 Uhr AN-SL Pfingstnovene   
Dienstag, 14. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
Mittwoch, 15. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier  
Donnerstag, 16. Mai 
17:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht  
Freitag, 17. Mai 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
Samstag, 18. Mai 
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 19. Mai Pfingsten - Hochfest des Heiligen 
Geistes 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
09:00 Uhr SO Hochamt  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Pfarrsaal - Kindergottesdienst mit 
Beginn im Pfarrheim   
10:30 Uhr AN-CK Festgottesdienst mit Dekanatschor  
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Montag, 20.05. Pfingstmontag 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier mit Dekanatschor  
10:00 Uhr UA Festgottesdienst  
10:00 Uhr NE Festgottesdienst   
18:00 Uhr VI Ökumenische Pfingstvesper mit Pfr.in 
Elisabeth Franz-Chlopik und Pfarrer Dieter Hinz.  
Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.  
19:00 Uhr AN-SL Maiandacht   
Donnerstag, 23. Mai 
17:00 Uhr AN-CK Kapelle - Maiandacht   
Samstag, 25. Mai 
17:30 Uhr UA Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  
Sonntag, 26. Mai Dreifaltigkeitssonntag 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr NE Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Mittwoch, 29. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Requiem für die Verstor-
benen des Monats aus Christkönig und St. Ludwig   
Donnerstag, 30. Mai Hochfest des Leibes und Blu-
tes Christi - Fronleichnam 

09:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier mit anschließender 
Fronleichnamsprozession  
09:00 Uhr VI Fronleichnamsprozession Mitzelebrant 
Pfr. Reinhold Braun, Gegebenenfalls in Sondernohe 
– bitte aktuelle Gottesdienstordnung beachten 
09:00 Uhr AN-SL Festgottesdienst zu Fronleichnam  
Samstag, 01. Juni 
15:00 Uhr AN-CK Ewige Anbetung   
17:30 Uhr NE Vorabendmesse   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 02. Juni 9. Sonntag im Jahreskreis Ewige 
Anbetung SL 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
11:00 Uhr AN-SL Betstunde   
12:00 Uhr AN-SL Betstunde   
13:00 Uhr AN-SL Betstunde   
14:00 Uhr AN-SL Betstunde   
15:00 Uhr AN-SL Betstunde   
16:00 Uhr AN-SL Betstunde   
17:00 Uhr AN-SL Betstunde   
18:00 Uhr AN-SL Betstunde   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
 

Bis zum Druck der Gottesdienstordnung kann es noch 
zu Änderungen kommen. Bitte beachten Sie daher 
die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in all unse-
ren Kirchen ausliegt. Außerdem wird die Gottes-
dienstordnung auch in unsere Homepage eingefügt. 
www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NorA-Nachrichten 
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Vereinsnachrichten 
 

 

Volksliedersingen 
 

in Flachslanden, Gasthof Rose 
am Donnerstag (Himmelfahrt), 09.05.2024,  

Beginn 14.00 Uhr 
 

Es laden Sie herzlich ein 
 

 Elisabeth und Christine 
 

 
 

Freiwillige Feuerwehr Neustetten e.V. 
 

Einladung zur Maiwanderung 
 

Sehr geehrte FFW-Angehörige, Mitglieder und 
Freunde, 
 

wir wandern am Sonntag, den 5. Mai 2024 nach Son-
dernohe zum Gasthaus Stöhr. 
Treffpunkt ist 09.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Neus-
tetten. 
Ich freue mich auf euer zahlreiches Erscheinen! 
 

Anmeldung: Liste liegt im Gemeinschaftsraum. Oder 
direkt bei Friedrich Riedel, Tel:01758643106 
 

Friedrich Riedel, 1. Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächster Blutspendetermin 
in Flachslanden 
 

Dienstag, 21.05.2024, 16.45 - bis 20.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle, Schulstraße 2 
 

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren 
Blutspendepass mit. Zumindest aber einen Lichtbild-
ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führer-
schein). 
 

Blutspendedienst des Bayer. Roten Kreuzes 
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Ausflug des Obst- und 
Gartenbauvereins Virns-
berg nach Burgthann 
 

Wann: Samstag 15.06.2024  
Abfahrt: um 7.45 Uhr Busplatz Virnsberg  
 

Programm: 
ca. 9.30 Uhr Burgführung Heimat und Kanalmuseum 
in Burgthann 
ca 11.30 Uhr Vesper und Mittagspause am Bus 
ca. 13.00 Uhr Treidelschifffahrt am alten Kanal 
Spaziergang am alten Kanal und Aufenthalt am Kanal-
Gasthaus. 
ca 15.30 Uhr Weiterfahrt durch die Oberpfalz über 
Kastl zur Waldschänke am Hirschpark „Heinzhof“ 
16.15.-19.00 Uhr Spaziergang im Hirschgehege und 
Kinderspielplatz am Gasthaus, Kaffee oder Abendes-
sen evtl. Unterhaltungsmusik mit dem Wirt „Bern-
hard“  
ca. 20.30 Uhr Ankunft in Virnsberg 
 

Kosten: 
Erwachsene ca. 35 € * 
Kinder (6 Jahre bis 16 Jahre) ca. 15 € * 
Kinder bis 6 Jahre frei 
*Fahrtkosten richten sich nach Teilnehmerzahl!  
 

Meldeschluss ist der 01.06.2024!!!  
Anmeldungen an Michael Bradley Tel: 09829-932761 
oder per Mail an: Obst-u.Gartenbauverein_Virns-
berg.e.V@web.de 
 
 

 
 

Tagesfahrt nach 
Veitshöchheim/Würzburg 
 

Samstag, 13.07.2024 
 

Fahrpreis für Erwachsene inkl. Führung Landesanstalt 
für Wein- und Gartenbau, Schifffahrt 
und Brotzeit       => 40 € 
Kinder bis 12 Jahre => 20 € 
 

Programm: 
8:00 Uhr Abfahrt Marktplatz Flachslanden und ggf. 
Ortsteile 
10:30 Uhr – 12:30 Uhr Führung in Veitshöchheim 
Lehranstalt zum Thema: „Quer durch den Garten“ 
ab 12:30 Uhr Brotzeit am Bus, anschließend freie Ver-
fügung 
14:30 Uhr Schifffahrt von Veitshöchheim nach Würz-
burg 
15:30 Uhr Ankunft in Würzburg 
15:45 Uhr Abfahrt nach Bullenheim 
ca. 16:30 Uhr Tagesausklang mit Einkehr zum Abend-
essen in der Häckerwirtschaft Weinbau Dürr in Bul-
lenheim 
ca. 21:00 Uhr Ankunft in Flachslanden 

 

Katrin Reitzammer 
1. Vorsitzende 
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WANTED - Blasmusikerinnen und Blasmusiker wer-
den weiterhin fieberhaft gesucht! Die Blaskapelle 
Virnsberg fahndet deshalb dauerhaft nach ihnen im 
gesamten Gemeindegebiet und darüber hinaus. Die 
Suche erstreckt sich auf Musikbegeisterte jeden Al-
ters. Wir unterstützen dich gerne bereits beim Erler-
nen eines Instruments oder ermutigen dich zum Ein-
stieg oder Wiedereinstieg in die Blasmusik.  
 

Wir wünschen uns Unterstützung in allen Registern 
und freuen uns über jede Kontaktaufnahme persön-
lich, telefonisch (09829/1357) – 1. Vorstand Erwin 
Weißfloch) oder über kontakt@blaskapellevirns-
berg.de. Die Belohnung ist klar: 100.00% Blasmusik 
und alle Vorteile, die eine Vereinszugehörigkeit mit 
sich bringt.  
 

Informiere dich auch online https://blaskapellevirns-
berg.de über uns und unser Repertoire. Geprobt wird 
immer mittwochs im Pfarrzentrum Virnsberg. 
 
 
 

NORDIC WALKING  
 

Hallo Nordic Walking Freunde! 
 

Wir starten ab Mai immer freitags 
um 17 Uhr am Schützenhaus in  
Virnsberg. Auf gehts runter vom Sofa. Bei Interesse 
meldet euch bei Wolfi Schöner, Tel.-Nr. 01512 136 
4288 oder kommt einfach vorbei. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Die Jahreshauptversammlung 2024 der Liste für Alle 
findet  

am Mittwoch, 29. Mai 2024 um 19.30 Uhr 
im Gasthof Rose in Flachslanden statt. 

 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Genehmigung der Tagesordnung 

2. Jahresrückblick 2023 und 2024 bisher 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vor-

standschaft 
5. Bericht aus dem Gemeinderat und Diskussion 
6. Aktivitäten 2024, insbesondere Sonnwendfeuer 
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Weitere Anträge zur Tagesordnung können bis spä-
testens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorsitzenden eingereicht werden. Auch Nicht-
mitglieder sind herzlich eingeladen. 
 

Hans Henninger, Vorsitzender 

 
 

Veranstaltungskalender 

 

April 
 

27. April 10:00 Uhr 
 Verein für Gartenbau und Landespflege 
 Flachslanden 
 Pflanzenbörse, Parkplatz EDEKA 
 Schuler 
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Mai 
 

01. Mai 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
02. Mai 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
04. Mai 9:00 – 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 
05. Mai 08:00 Uhr 
 Angelfreunde Flachslanden 
 Königsfischen, Treffpunkt Krummer Weiher 
05. Mai 09:30 Uhr 
 FFW Neustetten e. V. 
 Maiwanderung nach Sondernohe, Treff-

punkt Feuerwehrhaus Neustetten 
05. Mai 10.00 – 17.00 Uhr 
 NorA-Streuobsttag 
 Edelbrennerei Henninger, Wippenau 
05. Mai 13:00 Uhr 
 Gemeinsam stark für Tiere e. V. 
 Frühlingsflohmarkt, Borsbach 19 
07. Mai 19:30 Uhr  
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Haag-Lohner, Ober-

dachstetten 
08. Mai 11:30 Uhr 
 Rentner-Pensionisten- und Witwenbund 
 Monatstreffen, Gasthaus „Zum  Kreuz“, 
 Virnsberg 
09. Mai 11:00 Uhr 

Verein für Gartenbau und Landespflege 
Sondernohe 
Grillfest, Platz vor dem Feuerwehrhaus Son-
dernohe 

09. – 12. Mai 
 Partnerschaftsverein Flachslanden- Cor-

nil/Sainte-Fortunade e. V. 
 Fahrt nach Frankreich 
16. Mai 14:00 Uhr 
 VdK Ortsverband Flachslanden 
 Kaffeenachmittag/Muttertagsfeier 
 Gasthaus „Zum Schmied“, Kettenhöfstetten 
16. Mai 14:30 Uhr 
 Evangelische Kirchengemeinde 
 Gemeindenachmittag, Ev. Gemeindehaus 

Flachslanden 
18. Mai 18:00 Uhr 
 FFW Virnsberg 
 Grillfest, am Feuerwehrhaus Virnsberg 
21. Mai 16:45 – 20:30 
 Bayerisches Rotes Kreuz 

 Blutspenden, Mehrzweckhalle Flachslanden 

Juni 
 

01. Juni 15:00 Uhr 
 FFW Sondernohe 
 Fischgrillen, Platz vor dem Feuerwehrhaus 

Sondernohe 
05. Juni 19:30 Uhr 
 SPD OV Obere Rezat 
 Stammtisch, Gasthof Rose, Flachslanden 
05. Juni 20:00 Uhr 
 Imkerverein Flachslanden 
 Imkerstammtisch, Gasthof Rose, Flachslan-

den 
06. Juni 19:30 Uhr 
 Hegegemeinschaft Flachslanden 
 Monatsversammlung, Gasthof Rose, Flachs-

landen 
08. Juni 9:00 – 11:00 Uhr 
 FFW Flachslanden 
 Übung Kinderfeuerwehr, Feuerwehrhaus 

Flachslanden 
08. Juni 18:00 Uhr 
 FFW Kettenhöfstetten 
 Grillfest, Festhalle Volland Kettenhöfstetten 
 
 

Volkshochschule 

 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 

H41301H   
Fit – gesund – leistungsfähig für Frauen 
und Männer 50+ 
  

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  
8 Vormittage, 04.06.2024 – 23.07.2024  
Dienstag, 09:15 - 10:15 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  
Kursgebühr: 42,70 €  
Beweglich und fit – auch mit zunehmendem Alter den 
Alltag gut meistern! Haben wir nicht alle dieses Ziel? 
Mit leichten Bewegungen und Gehübungen wollen 
wir eine flüssige Fortbewegung erhalten. Sanfte, ge-
zielte Übungen kräftigen unsere Muskulatur und 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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stützen somit unseren Körper. Wir laden Sie ein, ein-
mal in der Woche etwas für sich und Ihren Körper zu 
tun, denn niemand ist zu alt, keiner zu jung dafür. 
Trauen Sie sich! 
Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 
eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken mit-
bringen. 
 
 

Aus unserer Region 
 

Apfelkönigin 
gesucht!  
 

Die „Fränkische 
Moststraße“ ver-
steht sich als Zu-
sammenschluss von Gemeinden in der fränkisch-
schwäbischen Region. Um die Wahrnehmung zu ver-
bessern, suchen wir eine neue 
 

Apfelkönigin.  
 

Wenn du an unserer wunderbaren Kulturlandschaft 
und regionalen Produkten interessiert bist, würden 
wir dich gerne begrüßen. 
 

Voraussetzungen: Du solltest mindestens 18 Jahre alt 
sein und über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. 
Von Vorteil ist auch ein sicheres Auftreten in der Öf-
fentlichkeit. 
 

Wir bieten Unterstützung bei deinen Auftritten in ei-
ner maßgeschneiderten fränkischen Tracht. Darüber 
hinaus unterstützen wir dich beim Einstieg in das 
neue Amt und beim Knüpfen interessanter Kontakte. 
 

Wenn unser Angebot dein Interesse geweckt hat, 
dann zögere nicht, dich zu melden! Wir freuen uns 
auf deine Kontaktaufnahme! Bewerbungen bitte bis 
30. Juni 2024 an: 
 

Ingrid Malecha 
Vorsitzende des Vereins Fränkische Moststraße 
Tel-Nr. 09853 31809, E-Mail: i.malecha@web.de 
 
 

Anlieferung von Großkomponenten für 
den Bürgerwindpark Frankenhöhe 
 

Markt Erlbach – Die Bürgerwindenergie Frankenhöhe 
errichtet derzeit jeweils zwei Windenergieanlagen an 
folgenden Standorten: 
 

Windpark Neuhof-Hirschneuses 
Der Standort befindet sich am südöstlichen Rand des 
Landkreises Neustadt a. d. Aisch-Bad-Windsheim, 
zwischen den Ortschaften Hirschneuses, Dietenholz 
und Kreben (Gemeindegebiet Neuhof a. d. Zenn). 
 

Windpark Dietenhofen-Herpersdorf 
Der Standort befindet sich am östlichen Rand des 
Landkreises Ansbach zwischen den Ortschaften Her-
persdorf, Seubersdorf, Unterschlauersbach und Len-
tersdorf. 
 

Die Anlieferungen der Großkomponenten (Rotorblät-
ter, Maschinenhaus, Turmbauteile) für den Windpark 
Dietenhofen-Herpersdorf erfolgen zwischen Diens-
tag, dem 23. April und Dienstag, dem 30. April 2024. 
Die Anlieferungen für den Windpark Neuhof-
Hirschneuses sind für Mitte Juni 2024 geplant. 
 

 
 

Bereits in der 16. Kalenderwoche erfolgen im Stadt-
gebiet Ansbach vorbereitende Maßnahmen, um die 
Passage der Transporter zu ermöglichen. Im Kreu-
zungsbereich der B13 und B14 werden Grünstreifen 
befestigt und Straßenlaternen abgebaut. 
 

Die Anlieferungen erfolgen jeweils in den Nachtstun-
den mittels Schwertransportern über folgende 
Route: 
 

➔BAB A6 Anschlussstelle Lichtenau 

➔via St 2223 - B13 - Ortsdurchfahrt Ansbach 

➔via B13 - Ortsdurchfahrt Oberdachstetten 

➔via Hochstraße - Ortsdurchfahrt Wippenau 

➔via Hochstraße – Ortsverbindungsstraße Seubers-
dorf-Herpersdorf 

➔Windpark Dietenhofen-Herpersdorf 
 

Wir bitten die Bevölkerung sowie die Verkehrsteil-
nehmer den Anweisungen des Begleitpersonals zu 
folgen. Für eventuelle Unannehmlichkeiten aufgrund 
vorübergehen-der Straßensperrungen bitten wir um 
Verständnis. 
 

Bei Fragen steht die Firma Wust – Wind & Sonne un-
ter Tel. 09106-92 404-0 zur Verfügung. 
 
 

 
 

Erwerbsminderungsrente - Zuschlag ab 
1. Juli 2024 
 

Im Jahr 2001 wurden die Erwerbsminderungsrenten 
mit dem Gesetz zur Reform der Renten wegen 
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verminderter Erwerbsfähigkeit neu gestaltet. Es 
wurden unter anderem Abschläge eingeführt, die zur 
Senkung des Rentenniveaus der EM-Renten führten.  
 

Seit dem Jahr 2014 wurden die Leistungen bei 
Erwerbsminderungsrenten dann allerdings erheblich 
verbessert.  
 

Die Verbesserung lag hauptsächlich an der Erhöhung 
der Zurechnungszeit, die 2014 um zwei Jahre vom 60. 
Lebensjahr auf 62 angehoben wurde, 2018 erfolgte 
eine weitere Anhebung auf 62 Jahre und drei 
Monate.  
 

Seit 2019 wird die Zurechnungszeit stufenweise 
weiter angehoben, bis sie ab Rentenbeginn im Jahr 
2031 auf das 67. Lebensjahr berechnet wird. Diese 
Verbesserungen galten nur für Rentenneuzugänge.  
 

Diejenigen, die bereits zuvor eine EM-Rente bezogen 
haben, konnten von diesen Änderungen nicht oder 
nur teilweise profitieren. Auch die Personen, die eine 
EM-Rente bezogen haben, die in eine Altersrente 
umgewandelt wurde, erhielten keine Verbesser-
ungen. Gleiches galt für nachfolgende Hinterblieb-
enenrenten.  
 

Das ändert sich zum 1. Juli 2024 durch das Erwerbs-
minderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetz. 
Ab Juli 2024 wird den Bestandsrentnern, deren Rente 
zwischen den Jahren 2001 und 2018 begonnen hat, 
ein Zuschlag gezahlt. Dies gilt auch für Erziehungs-
renten und Hinterbliebenenrenten, bei denen eine 
Zurechnungszeit berücksichtigt wurde. Die Umsetz-
ung bzw. die genaue Berechnung des Zuschlags, wie 
im EM-Renten-Bestandverbesserungsgesetz vorge-
sehen, ist zum 1. Juli 2024 technisch noch nicht 
möglich.  
 

Es wird daher an alle Berechtigten ab Juli 2024 - 
getrennt von der Rentenzahlung - ein vereinfachter 
Zuschlag jeweils Mitte des Monats ausgezahlt. Ab 
Dezember 2025 soll der berechnete Zuschlag mit der 
laufenden Rente ausgezahlt werden. Das Gesetz für 
diese Übergangslösung ist noch im Gesetzgebungs-
verfahren (Gesetz über die Auszahlung der 
Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserung).  
 

Genauere Information und einen Fragen-Antworten-
Katalog finden Sie auf der Internetseite: 
 

deutsche-rentenversicherung.de, unter Meldungen | 
Umsetzung des Erwerbsminderungsrenten-Be-
standsverbesserungsgesetzes | Deutsche Renten-
versicherung  
 

Wichtigste Aussage: Alle Rentenbezieher, die be-
rechtigt sind einen Zuschlag zu erhalten, bekommen 
diesen automatisch. Ein Antrag ist nicht notwendig! 
 
 

 
 

Wandern im Romantischen Franken 
 

Sie haben Lust auf eine Wanderung oder einen ausge-
dehnten Spaziergang? Das Romantische Franken hat 
für jeden Anspruch die passende Tour! 
 

 
 

Wanderer auf blühender Streuobstwiese, Foto: Romantisches Franken 
 

Wandertipps unter: www.romantisches-
franken.de/Aktiv/Wandern/Alle-Wanderwege.html 
 

Anzeigen 
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